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Kleine Anfrage 

des Abg. Jan-Peter Röderer SPD 

 

Camping 

 

 
Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Ziele standen für die Landesregierung im Vordergrund der 2023 in 

Kraft getretenen Änderungen an der Campingplatz-Verordnung (CPlVO)? 

 

2. Welche gezielten Schritte sah die Landesregierung darin vor, Betreiber kleiner 

und niederschwelliger Angebote (insbesondere derjenigen mit weniger als 

sechs Stellplätzen) zu entlasten und zu unterstützen? 

 
3. Welches waren im Einzelnen die Entlastungsmaßnahmen, die dabei vorgenom-

men wurden? 

 

4. Wie schätzt die Landesregierung zwei Jahre nach Erlass der Verordnung die 

Erreichung von deren Zielen ein, insbesondere, falls zutreffend, im Hinblick auf 

die angestrebte Entlastung der Betreiber kleiner und niederschwelliger Ange-

bote (bitte antworten unter Nennung der angestrebten Ziele sowie möglichst 

konkreter Indikatoren in Form von Zahlen und Statistiken)? 

 

5. Welches sind aus Sicht der Landesregierung die wesentlichen baurechtlichen 

Unterschiede zwischen einem niederschwelligen Angebot und herkömmlichen 

Campingplätzen? 

 

6. Erfolgte eine konkrete Anweisung oder Information an die Landratsämter be-

züglich der Besonderheiten und Ausnahmen für niederschwellige Camping-An-

gebote, die die neue Campingplatz-Verordnung vorsieht? 

 

7. Sind auch Camping-Möglichkeiten in Wohngebieten grundsätzlich möglich? 

 

8. Welche Beschränkungen sind dabei zu beachten? 

 

9. Ist für ein niederschwelliges Angebot regelmäßig eine Gewerbeanmeldung er-

forderlich?  

 

10. Welches sind die maßgeblichen Kriterien für ein niederschwelliges Angebot, 

die dazu führen, dass eine Gewerbeanmeldung erforderlich, beziehungsweise 

nicht erforderlich wird? 

 

 

16.10.2025 

 

Röderer SPD 

 

 

 



 

B e gr ü n d u n g  
 

Das Land hat die Campingplatz-Verordnung zum 1. Juli 2023 neu gefasst. Dies sollte 

Erleichterungen für Wohnmobilstell- und Campingplätze ermöglichen und mehr 

Vielfalt zulassen, was Baden-Württemberg auch für Camper attraktiver machen 

sollte. Die Neuregelung wurde auch als Beitrag zur Entbürokratisierung konzipiert. 

Die Kleine Anfrage soll die Wirksamkeit dieser Neufassung beleuchten. 


